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Koordination von Fremdfirmen

Gründe für Unfälle mit Mitarbeitern von Fremdfirmen:
- wechselnde Arbeitsbedingungen,
- unbekannte Umgebung,
- nicht bekannte Betriebsgefahren, 
- wechselnde Organisationsstrukturen,
- Verständigungsprobleme,
- unzureichende Arbeitsvorbereitung.

Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen
Erforderlich dafür:

- Planung sicherer Arbeitsabläufe, 
- Information der Beteiligten über 

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen,
- Motivation zu sicherem Verhalten.
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Vorschriften

Arbeitsschutzgesetz
“Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz 
tätig, sind die Arbeitgeber verpflichtet, … zusammenzuarbeiten .... 
und Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen.”

DGUV V 1
„Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder selbstständige 
Einzelunternehmer an einem Arbeitsplatz tätig, haben die Unternehmer 
hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Beschäftigten, .... zusammenzuarbeiten. 

Insbesondere haben sie, so weit es zur Vermeidung einer möglichen 
gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, 
die die Arbeiten aufeinander abstimmt; zur Abwehr besonderer 
Gefahren ist sie mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustatten.“

DGUV I 211-006 (BGI 528)
„Sicherheit und Gesundheitsschutz durch Koordinieren“ – Fachliche 
Erläuterungen
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Zutrittsregelungen
 Das Betriebsgelände ist nur mit Genehmigung und 

erstmalig je Einsatz über den Haupteingang, zu betreten. 
Hier erhalten die an den Arbeiten beteiligten Personen 
eine Zutrittsberechtigung. 

 Die Zutrittsberechtigung erfolgt in Form eines Ausweises, 
unterschieden nach Besucher oder Servicepartner.

 Der Zutrittsausweis ist ein persönliches Dokument. Der 
Ausweis ist sichtbar am Körper zu tragen. 

 Nehmen Sie keine fremden oder unberechtigte Personen 
mit auf das Gelände /in den Betrieb. Halten Sie Tore und 
Türen geschlossen

 Erlangen Sie Kenntnisse über personenbezogene Daten 
oder andere betriebsinterne Informationen, so ist über 
diese  - auch über den Auftrag hinaus- Vertraulichkeit zu 
wahren

 Nach Beendigung der Arbeiten, ist der Ausweis beim 
Hettich-Ansprechpartner  abzugeben.
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Zufahrten und Eingänge
 Alle Zugangstüren sind mit Kartenlesern ausgestattet, 

welche mit den Service-Partner Ausweisen zu öffnen 
sind.

 Diese Türen sind geschlossen zu halten und dürfen nicht 
aufgekeilt werden.

 Die Ausweise werden nur für das notwendige 
Arbeitsumfeld freigeschaltet.

 Vor Zufahrten, Notausgängen und entsprechend 
gekennzeichneten Flächen ist das Parkverbot zu 
beachten!
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Werkverkehr
 Einfahrt nur nach Anmeldung über die Klingel bzw. mit 

Ausweis. 
 Es gilt die StVO
 Die Geschwindigkeitsbegrenzung

(10 km/h) ist einzuhalten.
 Parkverbote für Zufahrten, Flucht- und Rettungswege 

sind zu beachten.
 Die eigene Arbeitsstelle muss gegenüber dem 

öffentlichen Verkehr oder dem Werkverkehr gesichert 
werden.

 Das Parken ist nur auf den gekennzeichneten oder 
zugewiesenen Parkflächen erlaubt.

 Fahrzeuge die nicht zur Montage benötigt werden sind 
auf dem Mitarbeiterparkplatz abzustellen.

Siegenerstraße

Auestraße

Haupteingang

P
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Wach- und Sicherheitsdienst
 Der Wach- und Sicherheitsdienst ist für die 

Gebäudesicherheit und die Zutrittskontrollen 
verantwortlich

 Er kontrolliert die Einhaltung der 
Zutrittsberechtigungen

 Er kontrolliert die Einhaltung der Parkordnung
 Er ist weisungsberechtigt bei Verstößen gegen die 

geltenden Regeln

Den Anweisungen des Wachdienstpersonals ist 
unbedingt Folge zu leisten!
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Türen, Tore, Fußwege

 Fußgänger nutzen grundsätzlich die Türen. Wenn 
keine Türen vorhanden sind, dürfen die Tore benutzt 
werden, auf Fahrzeuge achten!!

 In den Hallenbereichen und auf dem Betriebsgelände 
sind die gekennzeichneten Fußwege zu benutzen.

Achtung, Unfallgefahr !
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Flucht- und Rettungswege
 Im Brand- und Evakuierungsfall ist das Gebäude 

auf dem kürzesten Weg zu verlassen und der 
Sammelplatz aufzusuchen.

 Fluchtwegepläne hängen in jedem Gebäude in den  
Eingangsbereichen. 

 Melden Sie sich nach Möglichkeit bei Ihrem 
Ansprechpartner wenn sie auf dem Sammelplatz sind, 
auch telefonisch möglich.

 Brandschutztüren und Tore dürfen nicht verkeilt oder 
anderweitig am schließen gehindert werden

 Fluchtwege nicht versperren
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Verhalten bei Feuer
 Brand melden (Feuerwehr 112)

 Druckknopfmelder zur Evakuierung und Feuerwehralarmierung betätigen.
 Die Druckknopfmelder befinden sich neben jedem Ausgang
 Löschversuch mit Feuerlöscher unternehmen, wenn gefahrlos möglich
 In Sicherheit bringen
 Desorientierte Personen zum Sammelplatz mitnehmen
 Den Anweisungen der Evakuierungshelfern folgen

 Ansprechpartner verständigen
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Verhalten bei Feuer

11

 Verwenden Sie im Brandfall die 
vorhandenen Feuerlöscher
 wenn nötig, mehrere Feuerlöscher 

gleichzeitig einsetzen, nicht nacheinander
 Brandschutztüren dürfen nicht aufgekeilt

oder blockiert werden
 Die Standorte von Feuerlöscherinseln

sind durch rote Striche an der Wand 
gekennzeichnet



12 HR 10985.DE 12

Wer muss bei Notfällen informiert werden?

 Angaben der Notruftafel an den Informationswänden 
entnehmen!
 Sie befinden sich in der Fa.Hettich, 

Siegenerstraße 37 in 35066 Frankenberg

 Inhalt der Meldung:
 Wo geschah es?
 Was geschah?
 Wie viele Verletzte?
 Welche Verletzung?
 Warten auf Rückfragen?

 Informieren Sie auch Ihren Ansprechpartner
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Verbote

 Kein Alkohol und Drogen vor oder während der Arbeit
 Rauchverbot auf dem gesamten Betriebsgelände

(Ausnahmen: Gekennzeichnete Raucherzonen)
 Zutrittsverbot für Bereiche, die nicht mit ihrer Aufgabe 

zusammenhängen
 Film- und Fotografierverbot
 Sicherheitsvorschriften (UVV) und Hettich Vorgaben sind 

einzuhalten

Verstöße gegen die Verbote können 
zum Verweis vom Betriebsgelände führen.

Beachten sie folgende Verbote und Anweisungen:
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Rauchverbot und Raucherplätze
 Auf dem Gelände des Hettich-Standortes 

Frankenberg besteht absolutes Rauchverbot.

 Als Ausnahme gelten die besonders als Raucherplatz
gekennzeichneten Bereiche.
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Persönliche Schutzausrüstung
 Jeder Auftragnehmer muss seinen Beschäftigten die 

erforderliche Persönliche Schutzausrüstung zur 
Verfügung stellen.

 Das Tragen von Schutzschuhen ist grundsätzlich 
Pflicht!

 In Gefahrenbereichen (bei Baustellenbetrieb) 
Schutzhelm tragen.

 In Abhängigkeit auftretender Gefährdungen sind 
weitere Persönliche Schutzausrüstungen zu tragen.

 Zuwiderhandelnde Personen können nach Ermahnung 
vom Werksgelände gewiesen werden.



16 HR 10985.DE 16

Lärm
 In vielen Bereichen am Standort besteht die 

Tragepflicht für persönlichen Lärmschutz. 
Kennzeichnung beachten!
Der Schallpegel liegt hier über 80 – 85 dB(A)

 Die Spender für Gehörschutz sind an markanten 
Stellen in den Hallenbereichen, hauptsächlich an 
den Eingängen angebracht.
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Feuergefährliche Arbeiten / Heißarbeiten
 Für Heißarbeiten benötigen sie eine schriftliche 

Erlaubnis (Feuererlaubnisschein)

 Heißarbeiten sind unter anderem:
 Schweißen
 Flexen
 offene Flammen

 Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
 Der Brandschutz bei Heißarbeiten ist 

sicherzustellen.
 Beachten sie den Schweißerlaubnisschein!
 Die Auslösung der Brandmeldeanlage kann 

Folgen haben.
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Leitern, Gerüste und Hubarbeitsbühnen
 Nur für die jeweiligen Arbeiten geeignete Gerüste, 

Hubarbeitsbühnen oder Leitern benutzen. 

 Sorgen Sie für einen sicheren Stand ihrer Aufstiegsmittel.

 Achten sie auf unsere Bodenkanäle, nicht alle sind 
ausreichend tragfähig!!

 Zulässige Tragfähigkeit der Hubmittel beachten, besonders 
bei Übernahme von Lasten auf Hubarbeitsbühnen

 Auf intakte Absturzsicherung achten.

 Sichern sie Ihre Baustelle ab!! Achten sie auf gegenseitige 
Gefährdung zwischen Ihnen und unseren Mitarbeitern.

 Nicht über produzierenden Anlagen arbeiten, Krananlagen 
sichern!

 Gerüste erst nach Freigabe betreten –
Gerüstkennzeichnung muss vorhanden sein. 

 Wenn Sie in der Höhe arbeiten, lassen Sie vorher die 
Brandmeldeanlage abschalten, diese arbeitet mit 
unsichtbaren Lichtschranken!!!
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Erlaubnis für das Führen von Hubarbeitsbühnen
 Für das Führen von Hubarbeitsbühnen auf dem 

Betriebsgelände, ist neben der Beauftragung, eine 
schriftliche Erlaubnis (HF 10022) notwendig.

 Diese kann vom Auftraggeber (HDS), gegen Vorlage der 
Beauftragung (HF 10021), welche durch den Auftragnehmer 
ausgestellt wurde, erteilt werden.

 Die gerätespezifische Einweisung und eine Unterweisung 
auf betriebliche Gegebenheiten erfolgt durch den Verleiher 
(HDS) der Hubarbeitsbühne.

 Die auf der Beauftragung aufgeführten Regeln und die 
Anweisungen des Verleihers sind unbedingt zu beachten.
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Erlaubnis für das Führen von Flurförderzeugen
 Für das Führen von Flurförderzeugen (Gabelstapler) auf 

dem Betriebsgelände, ist neben dem Führerschein, eine 
schriftliche Erlaubnis (HF 3507)notwendig.

 Diese kann vom Auftraggeber (HDS), gegen Vorlage des 
Stapler-Führerscheins und der Beauftragung (HF 3506), 
welche durch den Auftragnehmer ausgestellt wurde, erteilt 
werden

 Die gerätespezifische Einweisung und eine Unterweisung 
auf betriebliche Gegebenheiten erfolgt durch den Verleiher 
des Flurförderzeuges.

 Die auf der Beauftragung aufgeführten Regeln und die 
Anweisungen des Verleihers sind unbedingt zu beachten.

 Die Beauftragung bitte vor Auftragsausführung ausstellen, 
um Verzögerungen zu vermeiden
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 Nur geeignete und einwandfrei funktionierende 
Arbeitsmittel verwenden
 Schutz- und Not-Befehlseinrichtungen immer funktionsfähig 

halten.

 E-Geräte sind nach  DGUV V3 zu prüfen

 Sonstige Betriebsmittel müssen nach gültigen Vorschriften 
geprüft sein (z.B.Leitern)
 Verlängerungskabel müssen für die Baustelle geeignet sein 

(Gummi, PUR)

Maschinen, Werkzeuge, Geräte

SO NICHT!

Benutzen Sie nur sichere und geeignete Arbeitsmittel – es ist in Ihrem 
eigenen Interesse.
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Mobile Schutzschaltgeräte
 Elektrische Handwerkzeuge und Maschinen sind 

grundsätzlich nur mit einem Schutzschaltgerät zu betreiben. 
(Mobiler RCD / FI Schutzschalter)

Mobile Schutzschaltgeräte sind durch den Auftragnehmer zu stellen. 
Es erfolgt kein Verleih durch den Auftraggeber.
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Bohren, Befestigen, Abbrucharbeiten
 Arbeitsdurchführung nur durch befugte Personen.

 Bohr- und Abbrucharbeiten sind nur nach Freigabe durch 
das Facility Management (FM) erlaubt.

 Im Bereich der Hallen A1-A3 sind Arbeiten jeder Art am 
Fußboden verboten (Bohren, stemmen, streichen…). 
Notwendige Arbeiten sind mit dem FM abzustimmen. 

 Arbeiten an tragenden Elementen oder Bauteilen sind 
grundsätzlich verboten. Das FM kann Freigaben erteilen.

 Der Arbeitsbereich ist deutlich zu kennzeichnen und gegen 
unbefugtes Betreten abzusichern.
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Dacharbeiten
 Informationen über Zugangsmöglichkeiten und 

Tragfähigkeit des Daches beim Auftraggeber einholen.
 Das Betreten der Dachflächen und Dacharbeiten sind erst 

nach Freigabe durch den Auftraggeber erlaubt.
 Schutzmaßnahmen gegen Abrutschen und Abstürzen 

sowie gegen Herabfallen von Baustoffen und Werkzeugen 
nach außen und nach innen treffen.

 Die Dachluken sind nicht durchsturzsicher und die 
Dachkante ist nicht absturzsicher

 Teilweise verfügen die Dachflächen über Securanten

 Brandschutzmaßnahmen bei Flammarbeiten:
 Feuererlaubnisschein einholen 
 Feuerlöscher an der Arbeitsstelle bereit halten,
 Brandwache organisieren.
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Tiefbauarbeiten
 Vor Beginn der Arbeiten über Lage und Schutzabstände 

erdverlegter Leitungen informieren und Vorgehensweise mit 
FM abstimmen; Erlaubnisse für die Arbeiten beim Facility 
Management einholen.
 Zum Auffinden von Leitungen, Suchgräben oder 

Ortungsgeräte einsetzen.
 Gefahrenbereiche von Erdbaumaschinen sichern und nicht 

betreten.
 Leitungsverlauf eindeutig kennzeichnen und 

Schutzabstände einhalten. 
 Hinweisschilder oder andere Markierungen nicht ohne 

vorherige Zustimmung von HDS verdecken, versetzen oder 
entfernen.



26 HR 10985.DE 26

Arbeiten in Kranbereichen
 Alle Arbeiten / Installationen an Kranen und im 

Kranfahrbereich bedürfen einer Genehmigung durch den 
Auftraggeber.

 Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten!
 Die Kranbedienung erfolgt nur durch Hettich Mitarbeiter. In 

Ausnahmenfällen kann eine Genehmigung für Externe bei 
Nachweis der Qualifikation erteilt werden.

 Bei Arbeiten im Kranbereich ist auf mögliche Quetschgefahr 
zu achten. Dies gilt besonders bei Arbeiten mit einer 
Hubarbeitsbühne. Wird im Gefahrenbereich der Kranbrücke 
gearbeitet so ist der Kran am Hauptschalter auszuschalten. 

 Sicherung des Hauptschalters mit Schloss und 
Kennzeichnung durch Schild: „Nicht einschalten, es 
werden Arbeiten im Gefahrenbereich ausgeführt“ 
Schloss und Schild erhalten sie bei Bedarf beim FM
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Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen
 Zutritt nur für befugte Personen.

 Arbeitsbereiche stets gut belüften; 
offene Zündquellen, offenes Licht
und Rauchen verboten.

 Arbeitsbeginn und -ende beim Anlagen- verantwortlichen 
bekanntgeben. 

 Gebrauch von funkenarmen bzw. explosionsgeschützten 
Arbeitsmitteln. (sägen statt flexen)

 Ist mit Funkenbildung zu rechnen, 
ist ein EX-Messgerät zur Überwachung 
zu verwenden. 

 Wird bei Arbeiten in der Zone 1 oder 2 
der EX-Schutz aufgehoben, muss ein Mitarbeiter während 
der gesamten Zeit 
als Aufsichtsführender anwesend sein.
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Umweltgefährdung
 Wassergefährdende Stoffe dürfen weder in Grund 

und Boden, in das Grundwasser noch in das 
Entwässerungsnetz am Standort geleitet werden.
 Die Verwendung von Gefahrstoffen ist vor deren 

Verwendung anzuzeigen und mit dem Auftraggeber 
abzustimmen
 Bei Fragen zur Entsorgung von Gefahrstoffen, sind 

die Vorgaben am Standort zu beachten. Wenden Sie 
sich an ihren Ansprechpartner 
 Umwelt-Notfall-Sets sind in den Hallen vorhanden 

und durch einen grünen Strich an der Wand 
gekennzeichnet und bei Bedarf zu nutzen
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Abfallbeseitigung
 Grundsätzlich sind Abfälle durch den Auftragnehmer zu 

entsorgen, es sei denn, es gibt anderslautende 
vertragliche Regelungen
 Die Benutzung von Sammelbehältern am Standort kann 

vereinbart werden.
 Auf strikte Mülltrennung und Beachtung der Vorgaben 

am Standort ist zu achten.
 Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner

Wer seine Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt, muss mit einer 
kostenpflichtigen Ersatzvornahme durch die Stammfirma rechnen. 
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Dokumentation der Unterweisung!
 Die Durchführung und Teilnahme an dieser Unterweisung 

ist auf dem hier abgebildeten Formblatt HF 10986 zu 
dokumentieren.

 Der Unterwiesene bestätigt mit seiner Unterschrift, dass 
ihm die Inhalte dieser Unterweisung erläutert wurden, für 
Fragen stehen ihm die benannten Ansprechpartner bei 
HDS zur Verfügung.

 Die Unterschrift bestätigt das Verständnis der Inhalte und 
die Bereitschaft die notwendigen unfallverhütenden 
Maßnahmen einzuhalten.

 Eine Kopie des unterschriebenen 
Unterweisungsprotokolls (jünger als 12 Monate) ist auf 
dem Hettich-Betriebsgelände, ständig bei sich zu tragen 
und auf Verlangen vorzulegen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


